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Forum Freitag, 10. April 2026
Freiburger Nachrichten

Leserbrief zur kantonalen Ab- 
stimmung zur Sanierung der  
Kantonsfinanzen vom 26. April  
2026.

Der Kanton Freiburg muss fi- 
nanziell saniert werden. Daran  
ändern auch der hervorragen- 
de Jahresabschluss und die Mil- 
lionen der Nationalbank nichts.  
Denn das Ausgabenwachstum  
der Kantonsverwaltung hat in  
den letzten Jahren überpropor- 
tional zugenommen, während  
auf der Einnahmeseite – sprich  
bei den Steuereinnahmen – die  
Zuwächse dem Bevölkerungs- 
wachstum und der wirtschaftli- 
chen Entwicklung entsprechen.

Mit diesem Sanierungspro- 
gramm, welches der Staatsrat  
mit dem Grossrat ausgearbei- 
tet hat, ist ein breiter Kompro- 
miss gelungen, der die Verant- 
wortung gegenüber der Bevöl- 
kerung widerspiegelt. Entgegen  
den Behauptungen der Linken  
und Anverwandten gibt es bei  
den Staatsangestellten keinen  
Abbau. Es sind weder Entlassun- 
gen geplant noch Leistungskür- 
zungen vorgesehen. Das Staats- 
wachstum soll gebremst und die  
Strukturen sollen geglättet wer- 
den. Dieses Programm strahlt zu- 
dem Optimismus gegenüber der  
arbeitenden Bevölkerung und  
der Wirtschaft aus. Steuererhö- 
hungen gibt es nicht. Die steuer- 
lichen Errungenschaften unseres  
Kantons bleiben erhalten.

Wir von der SVP haben in  
den letzten Jahren die überzo- 
gene Ausgabenpolitik des Staa- 
tes stets kritisiert. Leider wur- 
den wir dabei immer wieder be- 
lächelt und politisch beiseitege- 
schoben. Dieses Sanierungspro- 
gramm ist daher mehr als not- 
wendig. Es stellt einen breiten  
Kompromiss dar und packt das  
Machbare an.

Darum sage ich Ja zum Sa- 
nierungsprogramm der Staatsfi- 
nanzen.

Sparpaket ist ein 
Kompromiss

Flavio Bortoluzzi, Muntelier, 
Grossrat SVP

Leserbrief zur kantonalen Ab- 
stimmung über das kantonale  
Sparpaket vom 26. April 2026.

Seit 1995 arbeite ich im Sozialbe- 
reich im Kanton Freiburg und er- 
lebe täglich, wie wichtig verläss- 
liche Leistungen des öffentlichen  
Dienstes sind. In meinem beruf- 
lichen Alltag, als Vater von vier  
Kindern und als Bürger sehe ich  
die geplanten Sparmassnahmen  
mit grosser Sorge.

Diese Massnahmen bedeu- 
ten nicht nur einen Abbau  
von Leistungen und schlechte- 
re Arbeitsbedingungen. Sie ver- 
schärfen auch die Situation  
der deutschsprachigen Minder- 
heit im Kanton. Schon heute ist es  
schwierig, genügend Fachperso- 
nen zu finden – nicht zuletzt we- 
gen der Konkurrenz mit anderen  
Kantonen (Bern). Weitere Ver- 
schlechterungen würden die Re- 
krutierung zusätzlich erschweren.

Gefährdet sind zudem die  
Bemühungen des Kantons für ei- 
ne echte Zweisprachigkeit – in  
der Verwaltung ebenso wie in  
Spitälern und sozialen Institutio- 
nen. Für uns, die deutschsprachi- 
ge Bevölkerung, ist es wichtig, Zu- 
gang zu qualitativ guten Dienst- 
leistungen in unserer Sprache zu  
haben.

Nach den Gemeindewahlen  
vom 8. März haben wir En- 
de April erneut die Möglichkeit,  
wichtige Weichen zu stellen. Set- 
zen wir uns für starke Leis- 
tungen, faire Arbeitsbedingungen  
und eine lebendige Zweispra- 
chigkeit ein.

Darum stimme ich am  
26. April Nein zu den Sparmass- 
nahmen.

Kanton Freiburg: 
Ja zur 
Zweisprachigkeit – 
Nein zu den 
Sparmassnahmen

Stefan Trummer, 
Freiburg

Die Freiburger Nachrichten  
bedanken sich bei den zahl- 
reichen Leserinnen und Le- 
sern, die sich aktuell zu  
den Abstimmungen vom  
26. April per Leserbrief zu  
Wort melden. Leserbriefe  
zu den Abstimmungen neh- 
men wir noch bis zum Frei- 
tag, 17. April, entgegen. (san)

Einsendeschluss 
für Leserbriefe

Leserbrief zur Diskussion zur  
Wiedereinführung der Todes- 
strafe in Israel.

Vor rund 2000 Jahren erlitt in Je- 
rusalem ein Rebell namens Jesus  
die Todesstrafe. Er hatte die Re- 
ligionsführer öffentlich kritisiert:  
Sie würden die religiösen Geset- 
ze missbrauchen, um die Armen,  
Kranken, Frauen, Ausländer und  
Andersgläubigen zu diskriminie- 
ren, und würden mit dem reli- 
giösen Kult Geschäfte machen. Er  
war Humanist und verteidigte die  
Würde und Rechte aller Men- 
schen. Heute will Israel wieder  
Menschen hinrichten, die sich sei- 
nem Besitzanspruch auf das Land  
widersetzen, das Gott ihm, sei- 
nem «auserwählten» Volk, ver- 
sprochen habe. Doch wer kann  
diese Geschichte heute noch für  
wahr halten und erst noch zur  
Rechtfertigung von Gewalt und  
Todesstrafe heranziehen? Wohl  
nur Menschen wie die Religions- 
führer damals, Führer mit macht- 
politischen und wirtschaftlichen  
Interessen. Zur Todesstrafe verur- 
teilt werden jene, die für ihr Land  
und ihre Rechte kämpfen.

Israel: Todesstrafe 
am Karfreitag

José Balmer, 
Tafers

Patricia Trachsel aus Alters- 
wil freut sich über die Pfarrei  
Alterswil.

Meinen ersten Aufsteller erleb- 
te ich am Karfreitagmorgen, an  
der Kreuzwegandacht in unserer  
Pfarrkirche, die so schön von Jo- 
elle Ruffieux, einer jungen Frau  
und Bereicherung unserer Pfar- 
rei, zelebriert wurde. So wichtig  
in der heutigen Zeit, dass unse- 
re Kirche fortschrittlicher denkt  
und junge Menschen auf so ein- 
drückliche Weise das Wort Gottes  
weitergeben dürfen. Den zwei- 
ten Aufsteller durfte ich kurze  
Zeit später erfahren. In der Pfar- 
rei Alterswil wird ein alter Brauch  
gepflegt, das Rären.

Es ersetzt das Angelusläu- 
ten von Gründonnerstag bis zur  
Osternacht und symbolisiert die  
Grabesruhe Jesu, nachdem die  
Glocken «nach Rom geflogen»  
sind. Beides hat mich sehr be- 
eindruckt. Macht weiter so in der  
Pfarrei Alterswil.

Pfarrei als Aufsteller

Patricia Trachsel, 
Alterswil

Gerne nehmen wir Ihren Le- 
serbrief entgegen. Vorrang  
haben Zuschriften, die sich  
auf unsere Artikel beziehen,  
sich auf ein einzelnes The- 
ma beschränken und uns  
per Mail erreichen. Bitte an:  
redaktion@wirfreiburg.ch.
Bitte Absender (Name, Vor- 
name, Strasse, Wohnort)  
und Artikelbezug (Titel und  
Ausgabedatum) angeben.  
Die Maximallänge beträgt  
1500 Zeichen inkl. Leer- 
zeichen.
Die Redaktion entscheidet  
über die Auswahl der Le- 
serbriefe und behält sich vor,  
Texte ohne Rücksprache zu  
kürzen, nur auf einzelnen  
Kanälen (Print/Online) oder  
nicht zu publizieren.
Ausführliche Informationen  
finden Sie auf wir- 
freiburg.ch unter dem  
Menüpunkt «Leserbriefe».

Regeln für Leserbriefe

Wenn Sie ein nicht alltäg- 
liches Bild gemacht haben,  
dann lassen Sie es uns mit  
den nötigen Angaben zu- 
kommen. Die Einsendungen  
müssen mit einer kurzen Er- 
klärung zur Aufnahme verse- 
hen sein. Über die Publika- 
tion entscheidet die Redak- 
tion in eigener Kompetenz.

Adresse
Redaktion Freiburger Nach- 
richten, Stichwort «Leser- 
foto», Av. de Tivoli 3, 1700  
Freiburg; oder redaktion@ 
wirfreiburg.ch

Wer hat etwas Schönes 
geknipst?

Leserbrief zur kantonalen Ab- 
stimmung über das Programm  
zur Sanierung der Kantonsfi- 
nanzen vom 26. April.

Die öffentlichen Leistungen bil- 
den ein wichtiges Fundament un- 
seres Zusammenlebens. Ob Spi- 
täler, Schulen, öffentlicher Ver- 
kehr oder die Unterstützung für  
Menschen in schwierigen Situa- 
tionen – sie sind für viele selbst- 
verständlich, aber alles andere als  
garantiert.

Gerade deshalb ist es ent- 
scheidend, ihre Finanzierung  
langfristig zu sichern. Wenn  
die Ausgaben dauerhaft stär- 
ker wachsen als die Einnah- 
men, gerät dieses Gleichgewicht  
unter Druck. Kurzfristig lässt  
sich das vielleicht noch aus- 
gleichen. Doch langfristig führt  
es zu schwierigen Entscheidun- 
gen: entweder massive Steuerer- 
höhungen oder einschneidende  
Kürzungen bei den Leistungen.

Das Gesetz zur Sanierung  
der Kantonsfinanzen (SKfG)  
setzt genau hier an. Es reduziert  
keine Leistungen und baut den  
Service public nicht ab. Es sorgt  
vielmehr dafür, dass das Wachs- 
tum der Ausgaben in einem trag- 
baren Rahmen bleibt und die Fi- 
nanzierung gesichert bleibt.

Wer die öffentlichen Leistun- 
gen erhalten will, muss auch für  
stabile Finanzen sorgen. Das Ge- 
setz schafft dafür die Grundlage –  
verantwortungsvoll und voraus- 
schauend.

Darum lege ich am 26. April  
ein überzeugtes Ja in die Urne.

Stabile 
Kantonsfinanzen 
sollen den 
Wohlstand sichern

Andreas Freiburghaus, 
Grossrat, Wünnewil

Leserbrief zur Abstimmung  
über das Programm zur Sanie- 
rung der Kantonsfinanzen vom  
26. April 2026.

Seit Beginn der Kampagne für die  
Abstimmung versucht das Refe- 
rendums-Komitee, die vom Staats- 
rat erarbeiteten Massnahmen zur  
Sanierung der Kantonsfinanzen  
die Bevölkerung mit alarmieren- 
den Aussagen zu verunsichern. Es  
ist an der Zeit, die Fakten klar- 
zustellen. Bei den Pflegeheimen  
sind keine generellen Leistungs- 
kürzungen vorgesehen. Die Betreu- 
ung und Begleitung der Bewohnen- 
den bleibt unverändert. Finanzielle  
Anpassungen betreffen einzig Per- 
sonen mit hohen Einkommen und  
Vermögen, die künftig einen et- 
was höheren Beitrag leisten müs- 
sen. Diese Praxis haben auch ande- 
re Kantone. Von einem Abbau zu  
sprechen, ist daher irreführend, ja  
sogar unsozial.

Auch bei den Kinderkrippen ist  
die Lage klar: Es gibt keine gene- 
relle Erhöhung der Tarife für Eltern,  
die ihre Kinder in die Kita brin- 
gen. Auch die Unterstützungsleis- 
tungen bleiben für einen grossen  
Teil der Familien zugänglich, auch  
bei höheren Einkommen.

Besonders problematisch sind  
die Aussagen zum Kantonsspital  
HFR. Im Gesetz zur Sanierung der  
Kantonsfinanzen (SKfG), über das  
wir abstimmen, findet sich keine  
einzige Bestimmung, die eine Re- 
duktion der Spitalleistungen vor- 
sieht. Ein Ja zur Sanierung der Kan- 
tonsfinanzen sichert diese Leistun- 
gen und ermöglicht notwendige In- 
vestitionen in die Zukunft des HFR.  
Wir möchten eine sachliche Dis- 
kussion. Die Bevölkerung hat An- 
spruch auf korrekte Informationen.  
Ein Ja zur SKfG ist ein Entscheid  
für Stabilität und Zukunftssicher- 
heit, ohne dass die Steuern erhöht  
werden müssen.

Debatte um 
Sanierung der 
Kantonsfinanzen 
versachlichen

Bruno Riedo, 
Grossrat, Ueberstorf

Leserbrief zum Artikel «Biber- 
damm zerstört: Junger Mann  
verurteilt» in den FN vom  
27. März 2026.

Dieses Urteil ist ein schlechter  
Scherz. Es wurde gefällt, weil  
ein Staatsangestellter, der Klä- 
ger, der von unseren Steuer- 
geldern lebt, seine Macht aus- 
spielen wollte. Die Staatsanwalt- 
schaft ging dabei ausschliess- 
lich auf die unbelegten Argu- 
mente des Klägers ein. Sämt- 
liche Einwände des Anwalts  
des Angeklagten wurden weder  
ernsthaft geprüft noch berück- 
sichtigt, sondern schlichtweg  
abgeschmettert.

Der Angeklagte hat im Auf- 
trag des Wildhüters, also des  
Klägers, sowie der Gemeinde  
den Bibernebendamm im Fe- 
bruar wie vereinbart abgetra- 
gen. Die Arbeiten wurden un- 
ter Aufsicht eines Gemeindemit- 
arbeiters durchgeführt. Der Bi- 
bernebendamm wurde dabei auf  
die korrekte Höhe abgetragen  
und nicht vollständig entfernt.  
Dieser entscheidende Umstand  
wurde jedoch nie erwähnt. Dies  
vermutlich, weil es einfacher  
ist, einen unschuldigen jungen  
Mann anzuklagen.

Zudem ist festzuhalten, dass  
Jungtiere erst im späteren Früh- 
jahr oder Sommer geboren wer- 
den und nicht während der  
Wintermonate. Eine Gefähr- 
dung von Jungtieren bestand zu  
diesem Zeitpunkt also nicht.  
Auch dieses Argument fand  
bei der Staatsanwaltschaft kein  
Gehör.

Tatsache ist, dass der Bi- 
ber in unserer Region zuneh- 
mend ein Problem darstellt,  
auch wenn viele Menschen ihn  
als herziges Tier wahrnehmen.  
Er beansprucht zu viel Raum  
und beeinträchtigt wertvolle  
Landwirtschaftsflächen.

Der Biber als 
zunehmendes 
Problem?

Astrid Diesbach, 
Ueberstorf

Leserfoto

Pascal Clément hat diesen Schnappschuss der Abtei Altenryf in Hauterive aufgenommen.�
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